
Mitteilungen

Nr. 3 März 2026

Wir, die Gemeinde Geroldshausen,
sind Mitglied.

Foto: Nils Schmitt, 26. Januar 2026

Veranstaltungen im Monat März 2026
Mi., 04.03., 14:30 Uhr      Seniorenkreis                                      Evang. Gemeindehaus                Seniorenkreis Gero/Moos
Sa., 07.03., 19:00 Uhr      Konzert mit Allegro ma non troppa     Kath. Kirche Geroldshausen      Kath. Kirche Geroldshausen
Sa., 14.03., 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr     Frühjahrsputz                  um Vereinsheim u. Sporthalle     SV Geroldshausen
Fr., 20.03., ab 19:00 Uhr  Romme-Turnier                                  Vereinsheim     SV Geroldshausen
Fr., 20.03., 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr    Spielenachmittag            Dorfladen
Mi., 18.03., 20:00 Uhr     Jahreshauptversammlung OGV          Sportgaststätte                  Obst- und Gartenbauverein
Sa., 21.03., 10:00 Uhr     Kinderbastel-Vormittag                       Evangelisches Gemeindehaus   GEROListe
Sa., 21.03., ab 09:00       Übung Katastrophenschutz
                                        FF Gero u. Moos                                 Feuerwehrhaus Gero / Moos     FF Geroldshausen / Moos
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Sitzungstermin Gemeinderat

10.03.2026 um 19:30 Uhr,
Kindergarten Zauberbähnle

Rathaus Geroldshausen
Hauptstraße 13 | 97256 Geroldshausen
Telefon 09366 510
E-Mail: gemeinde@geroldshausen.de
www.geroldshausen.de

Öffnungszeiten
Dienstag von 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
und jeden 1. Samstag im Monat
nächster Termin: 07.03.2026
von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Termine nach Vereinbarung

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
Rathausstraße 2 | 97268 Kirchheim
Telefon 09366 9061-0
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de
www.kirchheim-ufr.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Wichtig: Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

Das Einwohnermelde- und Passamt (EWO) ist
einmal im Monat am Samstag geöffnet:

Der Öffnungstermin im März 2026 entfällt!

Bitte Vormerken:
Nächste Samstagsöffnung ist am 18.04.2026
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Aktuelle Informationen der Gemeinde

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

die Diskussion zum Grunderwerb für das Regen-
rückhaltebecken in Moos in der Sitzung am 19.
Februar 2026 wurde von mir sehr emotional ge-
führt. Ich habe deshalb den in der Sitzung anwe-
senden Grundstückseigentümer angerufen und
mich für meine Emotionen entschuldigt. Wir haben
vereinbart, die weiteren Verhandlungen im persön-
lichen Gespräch zu führen. Terminvorschläge wur-
den ihm schriftlich übermittelt. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir so eine für beide Seiten akzeptable
Lösung finden werden."

In dieser Sitzung berichtete der Projektmanager
über den aktuellen Stand der geplanten energeti-
schen Sanierung der Grundschule Kirchheim.
Inzwischen wurden Architekt, Energieberaterin und
Fachplaner beauftragt. Die ursprünglich geplante
Nahwärmelösung wird nicht weiterverfolgt. Die
Kosten für den Schulbau liegen nach aktuellem
Stand bei rund 2 Millionen. Etwa 80 Prozent sollen
durch Fördermittel gedeckt werden. Die restlichen
Kosten werden über den Grundschulverband finan-
ziert und nach Schülerzahlen auf die Gemeinden
umgelegt. Für Geroldshausen bedeutet das derzeit
voraussichtlich rund 100.000 Euro.

Für den Bau eines Regenrückhaltebeckens ober-
halb des Wiesenwegs und des Baugebiets „Am
Bildacker“ benötigt die Gemeinde private Grund-
stücksflächen. Trotz mehrerer Kaufangebote und
auch eines Tauschangebots konnte mit dem Eigen-
tümer bisher keine Einigung erzielt werden. Da das
Projekt aus Gründen des Hochwasserschutzes
dringend notwendig ist und ohne die Flächen nicht
umgesetzt werden kann, hat der Gemeinderat be-
schlossen zu prüfen, ob rechtlich auch eine Enteig-
nung möglich wäre. Gleichzeitig betont der Ge-
meinderat, dass er weiterhin eine einvernehmliche
Lösung anstrebt. Alternativen wären deutlich teurer
(rund 620.000 Euro statt ca. 290.000 Euro). Die
Mehrkosten müssten dann vom Gebührenzahler
übernommen werden. Die Verwaltung wird noch-
mals das Gespräch mit dem Eigentümer suchen;
erst wenn das scheitert, entscheidet der Gemeinde-
rat über das weitere Vorgehen.

Für das Neubaugebiet „Am Bildacker“ mussten
Straßennamen und Hausnummern neu festgelegt
werden. Ziel ist eine einfache und logisch nachvoll-
ziehbare Orientierung. Die Ringstraße behält den
Namen „Am Bildacker“. Die Stichstraße erhält den
neuen Namen „Geroldshäuser Straße“, da sie in
diese Richtung führt und Verwechslungen vermie-
den werden sollen.

Ein Grundstückseigentümer aus der Kleinrinderfel-
der Straße hat angefragt, ob er einen kleinen an-
grenzenden Grünstreifen dazukaufen kann, um
seinen Garten zu erweitern und den Bereich ein-
heitlich zu pflegen. Der Gemeinderat hat dem Ver-
kauf dem Grunde nach zugestimmt.

Der Gemeinderat hat außerdem einer Kostenver-
einbarung mit der Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Geroldshausen 3 zugestimmt. Die
Maßnahme dient als landschaftspflegerischer
Ausgleich für den bereits gebauten Weg Richtung
Uengershausen und soll auf einer Fläche in der Ge-
markung Geroldshausen umgesetzt werden.

Beim Ortstermin Mitte Januar mit Frau Dr. Hülya
Düber MdB, Herrn Björn Jungbauer MdL, Herrn Fe-
lix von Zobel MdL, Landrat Thomas Eberth sowie
den Altbürgermeistern Anton Holzapfel (Kirchheim)
und Karl Hügelschäffer (Reichenberg) und dem
Bauausschuss des Gemeinderats am Bahnhof wur-
den drei Punkte angesprochen: erstens das Provi-
sorium, zweitens der vereinbarte barrierefreie
Bahnhofsumbau und drittens die geänderte
Strategie der DB InfraGo, zunächst eine höhen-
freie Querung der Bahn (Unter- oder Überfüh-
rung für Straße sowie Fuß- und Radverkehr) zu
bauen. Bisher gibt es nur ein Provisorium für Züge
von Würzburg nach Lauda, die seit Dezember 2025
auf Gleis 1 einfahren. Für Gleis 3 (Züge von Lauda
nach Würzburg) hat die DB InfraGo ein weiteres
Provisorium mit Kosten von rund 350.000 Euro ver-
anschlagt; die Finanzierung ist noch ungeklärt. Un-
abhängig davon besteht weiterhin die schriftliche
Vereinbarung, den Bahnhof Geroldshausen barrie-
refrei umzubauen, ursprünglich mit dem Ziel der
Fertigstellung bis spätestens 2028. Die DB InfraGo
verfolgt inzwischen jedoch eine andere Vorgehens-
weise: Vor dem eigentlichen Bahnhofsumbau soll
zunächst eine höhenfreie Querung der Bahn ge-
baut werden, deren Fertigstellung derzeit frühes-
tens für 2035 in Aussicht gestellt wird. Bei dem
Ortstermin wurde von den Bundestags- und Land-
tagsabgeordneten vorgeschlagen, dass Privatper-
sonen eine Petition einreichen, um alle beteiligten
Stellen vor Ort an einen Tisch zu bekommen. Der
Gemeinderat hat daraufhin beschlossen, diese Pe-
tition zu unterstützen.

Im Jugendzentrum (JUZ) Moos gab es Probleme
mit weitergegebenen und einem verlorenen Schlüs-
sel. Der Schließzylinder ist Teil der gemeindlichen
Schließanlage. Die Verwaltung schlug zunächst
vor, den Zylinder auszutauschen. Der Jugend-
sprecherrat regte stattdessen den Einbau einer
Chip-Schließanlage an, um Zugänge besser re-
geln und verlorene Transponder schnell sperren zu
können. Hintergrund waren auch mehrere
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Sachbeschädigungen im JUZ. Der Gemeinderat
beschloss schließlich, die bestehende Chip-
Schließanlage auf das JUZ Moos zu erweitern.

Zum Jugendraum in Geroldshausen wurde be-
richtet, dass Schimmelbefall im Bereich des Bo-
dens nahe der Eingangstür festgestellt wurde. Zu-
dem ist weiterhin ein starker Ölgeruch vorhanden,
obwohl der frühere Ölofen bereits entfernt und eine
Elektroheizung eingebaut wurde. Es wird vermutet,
dass Öl in den Boden eingedrungen ist. Der Bauhof
und ein Architekt wurden eingeschaltet, um den
weiteren Sanierungsbedarf zu klären. Gegebenen-
falls soll auch ein Gutachten eingeholt werden. Au-
ßerdem wurde besprochen, wie mit den vom
Schimmel betroffenen Einrichtungsgegenständen
weiter zu verfahren ist.

Der Gemeinderat befasste sich zudem mit einem
Bauantrag für ein Einfamilienhaus mit Garage
im Baugebiet „Ziegelwende“ in der Straße Im
Grund. Das Grundstück ist erschlossen, der Nach-
bar hat zugestimmt. Die Bauherren beantragten Be-
freiungen vom Bebauungsplan, unter anderem für
die Höhe des Hauses, die Dachneigung und den
Kniestock, da die Vorgaben aus den Jahren
1979/1980 aus heutiger Sicht nicht mehr zeitgemäß
sind und sich die Planung an der bestehenden
Nachbarschaft orientiert. Aus Sicht des Gemeinde-
rats bestanden keine städtebaulichen Bedenken.
Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag ein-
schließlich der beantragten Befreiungen zu.

Das Landratsamt Würzburg hat der Gemeinde mit-
geteilt, dass ein Bergahorn und eine Rosskasta-
nie am Dorfplatz Geroldshausen als Naturdenk-
mäler ausgewiesen werden sollen. Die beiden
Bäume gelten wegen ihres Erscheinungsbildes als
besonders schützenswert. Die Gemeinde hatte Ge-
legenheit zur Stellungnahme, sieht aber keine Ein-
wände. Für die Gemeinde entstehen dadurch keine
zusätzlichen Kosten; die Verkehrssicherung bleibt
wie bisher ihre Aufgabe. Der Gemeinderat erhob
gegen die geplante Unterschutzstellung keine Ein-
wendungen.

Im Gemeinderat wurde außerdem über die Arbeit
der Freiwilligen Feuerwehren Geroldshausen
und Moos berichtet. Beide Wehren waren 2025
stark gefordert. Die Feuerwehr Geroldshausen leis-
tete zahlreiche Einsätze bei Bränden, in der techni-
schen Hilfeleistung und insbesondere im Bereich
der Helfer-vor-Ort-Gruppe. Ein weiterer Schwer-
punkt lag auf Ausbildung und Übungen, auch ge-
meinsam mit Nachbarwehren und Hilfsorganisatio-
nen. Zwei Mitglieder konnten 2025 aus der Jugend-
feuerwehr in den aktiven Dienst übernommen wer-
den. Aktuell zählt die Wehr 40 aktive Mitglieder so-
wie 13 Jugendliche. Auch die Feuerwehr Moos
blickte auf ein sehr einsatzreiches Jahr zurück: Mit
46 Einsätzen, darunter Brände, technische

Hilfeleistungen und zahlreiche First-Responder-
Einsätze, war sie intensiv im Einsatz. Daneben wur-
den viele Übungen und Schulungen durchgeführt.
Der Gemeinderat würdigte das ehrenamtliche En-
gagement beider Wehren für die Sicherheit in der
Gemeinde.

Die Gemeinde Geroldshausen hatte bisher einen
Vertrag mit dem Tierschutzverein Würzburg zur
Unterbringung von Fundtieren. Dieser wurde
vom Tierschutzverein gekündigt und durch ein
neues Vertragsangebot mit deutlich höheren Kos-
ten ersetzt (1 Euro pro Einwohner statt bisher 0,30
Euro). Der Gemeinderat hat den Abschluss dieses
neuen Vertrags mehrfach abgelehnt, unter ande-
rem wegen der angespannten Haushaltslage. Seit
Anfang 2026 besteht daher keine vertragliche Re-
gelung mehr. Nachdem der Tierschutzverein im Ja-
nuar 2026 die Aufnahme eines Fundtieres gemel-
det hatte, stellte die Gemeinde klar, dass dies ohne
Auftrag und ohne vertragliche Grundlage erfolgt sei,
und lehnte eine Kostenübernahme ab. Zugleich
wurde betont, dass die Gemeinde grundsätzlich be-
reit ist, über eine zukünftige Lösung zu sprechen,
dabei aber auf einen sparsamen und rechtssiche-
ren Umgang mit Steuergeldern achten muss.

Landrat Thomas Eberth hat die DB InfraGO schrift-
lich auf den schlechten baulichen Zustand des
Bahnhofs Geroldshausen hingewiesen und drin-
genden Handlungsbedarf angemahnt. Bei vorge-
nannten Ortstermin hatte er festgestellt, dass der
Bahnhof im Vergleich zu den anderen Haltepunkten
der Strecke Würzburg–Lauda deutlich zurückliegt
und bislang nicht barrierefrei ist. Kurzfristig regt der
Landrat an, den Einstieg für Züge aus Richtung
Würzburg über Gleis 1 zu ermöglichen und – wenn
technisch machbar – auch Züge aus Richtung
Lauda dort halten zu lassen. Besonders kritisch
sind die aktuellen Zustände am Gleis 3, unter ande-
rem wegen des unebenen Zugangs und der Stol-
pergefahr auf dem Bahnsteig. Provisorische Maß-
nahmen würden nach Angaben der Bahn mindes-
tens rund 350.000 Euro kosten. Da eine dauerhafte
Lösung derzeit erst für 2035 in Aussicht gestellt
wird, fordert der Landrat ein tragfähiges Zwi-
schenkonzept zur Verbesserung der Sicherheit.

Ende Januar und Anfang Februar 2026 kam es in
Geroldshausen zu außergewöhnlich starken
Schneefällen. Gemeinde, Bauhof und Anlieger wa-
ren dadurch besonders gefordert. Zunächst gab es
Fragen zur Winterdienst- und Reinigungsverord-
nung, etwa zur Räumung von Einfahrten und zur
Pflicht der Grundstückseigentümer, Gehwege zu
räumen. Diese Punkte konnten geklärt werden; an-
schließend wurde der Winterdienst in den meisten
Fällen ordnungsgemäß durchgeführt. Der Bauhof
war über mehrere Tage im Dauereinsatz und
musste neben der Räumung auch technische Prob-
leme an den Geräten bewältigen. Trotz der
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schwierigen Bedingungen konnte die Verkehrssi-
cherheit insgesamt gewährleistet werden. Zudem
wurden Unternehmen und einzelne Grundstücksei-
gentümer schriftlich auf ihre Pflichten hingewiesen.
Im Gemeinderat wurde angeregt, künftig den Salz-
verbrauch im Winterdienst weiter zu reduzieren;
hierzu könnte im Sommer beraten werden.

Der Gemeinderat hat sich in mehreren Sitzungen
mit der Kommunalen Wärmeplanung befasst. Da-
bei wurde erläutert, dass alle Kommunen gesetzlich
verpflichtet sind, eine solche Planung zu erstellen,
und dass die Kosten in Bayern vollständig über den
Konnexitätsausgleich vom Freistaat getragen wer-
den. Für Geroldshausen entstehen dadurch keine
eigenen Kosten. Die Planung untersucht, wie die
Gemeinde künftig mit Wärme versorgt werden
kann, und soll etwa ein Jahr dauern. In nichtöffent-
licher Sitzung wurde beschlossen, das Institut für
Energietechnik an der OTH Amberg-Weiden mit der
Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung zu be-
auftragen.

Abschließend wurde über weitere laufende Pro-
jekte informiert: Für die naturschonende Pflege
der Gräben an Klingenbach und Riedbach soll ein
mögliches Pilotprojekt geprüft werden. Für ein Pri-
vat-Projekt in Moos stellte das Amt für Ländliche
Entwicklung eine Förderung von rund 118.000 Euro
in Aussicht. Am neuen Sportplatz wurde ein Mangel
am westlichen Ballfangzaun angezeigt. Die Firma
Fleckenstein interessiert sich für eine Gewerbeflä-
che bei den Kornäckern. Für die Umgestaltung des
Dorfplatzes in Moos wurde der Förderantrag positiv
vorgeprüft. Ein Anlieger hat angeboten, den Schul-
weg zu sanieren, wenn die Gemeinde die Material-
kosten übernimmt. Die gemeinsame Archivarin des
Fränkischen Südens hat ihre Arbeit aufgenommen;
der Einsatz in Geroldshausen ist für März/April ge-
plant.

Zum Dorfladen wurde erläutert, dass die Ge-
meinde diesen auch 2026 grundsätzlich weiter un-
terstützen will, aufgrund der angespannten Haus-
haltslage jedoch nur auf Grundlage eines jährlich
neu zu stellenden Antrags entscheiden kann. Die
Verwaltung hat den Dorfladen gebeten, die erfor-
derlichen Unterlagen rechtzeitig einzureichen, da-
mit der Zuschuss nicht – wie in den vergangenen
Jahren – erst im dritten Quartal ausgezahlt werden
kann. Der Dorfladen hat in Aussicht gestellt, die Un-
terlagen zur Sitzung im März vorzulegen; danach
kann der Gemeinderat entscheiden.

Zum Solarwohngebiet Kornäcker wird nach
rechtlichen Bedenken beim 3. Entwurf der Ände-
rung des Flächennutzungsplans eine 4. Variante
geprüft. Im Neubaugebiet Bildacker sind mehrere
Grundstücke reserviert, vier bereits verkauft; die
Vermessung läuft zur Zeit. Das Landratsamt hat zu-
dem signalisiert, dass gegen die Aufstockung einer
Garage in Moos keine rechtlichen Bedenken beste-
hen. Der SV Geroldshausen plant einen Spielplatz
am neuen Sportplatz. Das beschädigte Steinkreuz
auf dem Friedhof in Moos soll abgebaut und später
restauriert werden. Abschließend sprach sich der
Gemeinderat dafür aus, den Haushalt 2026 mög-
lichst früh, idealerweise noch im April, zu beraten
und zu beschließen.

Liebe Wahlberechtigte,

mit Ihrer Stimme lebt unsere Demokratie. Bitte ge-
hen Sie am 8. März 2026 zur Wahl.

Beste Grüße
aus dem Rathaus Geroldshausen

Ihr

Gunther Ehrhardt
1. Bürgermeister
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Verwaltungsgemeinschaft
Kirchheim

Die Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz in Kirchheim, zu der die Gemeinden Kirchheim und
Geroldshausen gehören, betreut insgesamt ca. 3.600 Einwohner. Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.

Das sind Ihre Aufgabenschwerpunkte:

¶ Übernahme eines Sachgebiets im Hauptamt / Schwerpunkt Einwohnermeldeamt wegen
anstehendem Austritt einer Mitarbeiterin

Das brauchen Sie für diese Aufgaben:

¶ eine erfolgreich abgeschlossene Verwaltungsausbildung für den öffentlichen Dienst
(Verwaltungsfachangestellte/r bzw. AL I) oder eine vergleichbare Ausbildung

¶ wünschenswerterweise eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung

Das erwarten wir bei der Erfüllung der Aufgaben:

¶ Sicherer und höflicher Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern, Aufgeschlossenheit
für deren Belange

¶ Entscheidungsfreude, ausgeprägte Dienstleistungsorientierung sowie hohe Einsatz-
bereitschaft und Eigenmotivation

Das bieten wir Ihnen für diese Aufgaben:

¶ Ein anspruchsvolles, interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum
¶ Ein kompetentes und eingespieltes Mitarbeiterteam
¶ Eine leistungsgerechte Vergütung nach Qualifikation und bisheriger Tätigkeit mit

entsprechender Vergütung nach dem TVöD-VKA, Möglichkeit zum Dienstradleasing,
Anmeldung bei der ZVK (Betriebsrente)

¶ Einen unbefristeten Arbeitsplatz

Sie können sich unter www.kirchheim-ufr.de umfassend über die Verwaltungsgemeinschaft
informieren. Wir bitten Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen an den 1. Vorsitzenden der Verwaltungs-
gemeinschaft Kirchheim, Herrn 1. Bürgermeister Christian Stück auf dem Postweg oder elektro-
nisch an die E-Mail-Adresse verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de zu übermitteln. In Pa-
pierform eingereichte Unterlagen werden drei Monate nach Abschluss des Verfahrens daten-
schutzkonform vernichtet.
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage.
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Ferienbetreuung 2026
Liebe Kinder, liebe Eltern!

Auch in diesem Jahr wird eine Ferienbetreuung über den Grundschulverband Kirchheim organisiert. Infor-
mationen zum Programm und Anmeldemöglichkeiten findet Ihr/finden Sie unter https://www.unser-ferien-
programm.de/kirchheim-ufr

FERIENBETREUUNG in der Mittagsbetreuung in Kleinrinderfeld:

Ostern 1. Woche: 30.03. - 02.04.2026  Anmeldeschluss: 02.03.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

Ostern 2. Woche: 07.04. - 10.04.2026  Anmeldeschluss: 02.03.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

Pfingsten: 26.05. - 29.05.2026 Anmeldeschluss: 13.04.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

Sommer: 17.08. - 21.08.2026 Anmeldeschluss: 13.04.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

Herbst: 02.11. – 06.11.2026    Anmeldeschluss: 02.10.2026
Teilnahmegebühr: 50€/Woche

An der Ferienbetreuung im „gelben Haus“ in Kleinrinderfeld können alle Kinder aus den Mitgliedsge-
meinden des Schulverbandes im Alter zwischen 6 und 12 Jahren (zum Zeitpunkt der Durchführung) teil-
nehmen.
Alle Veranstaltungen können erst ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 10 Kindern stattfinden! Die
Absage würde am Tag nach dem Anmeldeschluss per E-Mail erfolgen.

ABENTEUERSPIELPLATZ (Sommerferienbetreuung):

1. Woche  03.08.- 07.08.2026  Anmeldeschluss: 13.04.2026
Teilnahmegebühr 1. Kind: 65€/Woche
ab dem 2.Geschwisterkind: 50€/Woche2. Woche 10.08.- 14.08.2026

Am Abenteuerspielplatz können alle Kinder aus den Mitgliedsgemeinden des Schulverbandes im Alter
von 6 – 15 Jahren (zum Zeitpunkt der Durchführung) teilnehmen. In diesem Jahr wird der Abenteuer-
spielplatz in Kleinrinderfeld stattfinden.

Wir bitten um Verständnis, dass wir nach dem jeweiligen Anmeldeschluss keine Nachmeldungen mehr
annehmen können.

Es besteht jedoch die Möglichkeit sich auf eine Warteliste schreiben zu lassen. Bitte schreiben Sie hierfür
eine E-Mail an ferienbetreuung@kirchheim-ufr.de, bitte geben Sie folgendes mit an: Name, Geburtsda-
tum, Adresse des Kindes und eine Telefonnummer, unter der sie gut zu erreichen sind. Falls Ihr Kind
nachrücken kann, nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf.
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Betreuer*innen (m/w/d) für unseren Abenteuerspielplatz 
für den Zeitraum vom 03.08. – 14.08 2026 gesucht

Der Abenteuerspielplatz ist ein 14tägiges Ferienbetreuungsangebot des Grundschulverbandes 
Kirchheim für max. 120 Kinder im Alter von 6 – 15 Jahren. In diesem Jahr findet das Angebot in 
der Gemeinde Kleinrinderfeld statt.

Deine Aufgaben:

- Verantwortungsvolle Betreuung einer Gruppe von ca. 15 Kindern
- Teamarbeit auf dem Platz, auch über die Kleingruppe hinaus
- Mitarbeit bei der themengebundenen Programmgestaltung 
- Begleitung, Motivation und Anleitung der Kindergruppe bei den vielfältigen Angeboten, wie 

Zeltaufbau, Dorfrallye, Ausflüge, Basteln, Spiele spielen 

Dein Profil:

- Du bist mindestens 16 Jahre alt, motiviert, engagiert und verantwortungsbewusst
- Du bist zuverlässig und hast evtl. schon Erfahrung im Umgang mit Kindern
- Ein respekt- und liebevoller Umgang mit Kindern ist für Dich selbstverständlich
- Du traust Dir zu, die Verantwortung und Aufsicht für 15 Kinder im Alter von 6 – 15 Jahren zu 

übernehmen
- Du arbeitest gern im Team und zeigst Bereitschaft auch ehrenamtlich an Besprechungen 

und Schulungen teilzunehmen

Du kannst bei uns bis zu 500 € brutto pro Woche verdienen. Wir freuen uns auf Deine Bewer-
bung!

Du hast Interesse und möchtest beim Abenteuerspielplatz 2026 als Betreuer dabei sein? 
Dann bewerbe Dich ab sofort bis spätestens 13.04.2026, gerne per E-Mail an 
stefanie.schmitt@kirchheim-ufr.de

Fragen Vorab beantwortet gerne Stefanie Schmitt entweder per Mail oder Di und Fr (außerhalb 
der Ferien) telefonisch von 8-11 Uhr unter 09366/906129.

Bei Fragen zum Programm und Ablauf wendet Euch gerne an Frau Ruppe/Schulsozialarbeit.
Erreichbar von Mo. bis Fr. Vormittag unter 0160 9344 2899 oder per E-Mail unterruppe@grund-
schulekirchheim.de
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Abfallbeseitigung
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Notrufnummern und Notdienst

Notrufnummern
Polizei:                                                               110
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt:                112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:                   11 61 17

Apotheken-Notdienstfinder
von jedem Handy ohne Vorwahl:                   22 8 33 *
Festnetz:                                          0800 00 22 8 33 **
SMS:                                                „apo“ an 22 8 33 *

*max. 69 ct/Min/SMS | **kostenlos

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftspraxis Würzburg  Öffnungszeiten:
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg  Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr

 Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
 Samstag, Sonntag, Feiertag:   8 – 21 Uhr

Öffnungszeiten:
Bereitschaftspraxis Kitzingen  Öffnungszeiten:
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen  Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr

 Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
 Samstag, Sonntag, Feiertag:   9 – 21 Uhr
 Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis auf weiteres geschlossen.

Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht möglich ist, eine der Bereitschaftspraxen persönlich aufzusu-
chen und außerhalb der Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis sowie der behandelnde Arzt/Hausarzt
nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen nicht erreichbar ist, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst
unter

Ruf-Nr. 116117

zu erreichen. Hier erfahren Sie, welcher Arzt in der Region Bereitschaftsdienst hat.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der Rettungsdienst unter der Ruf-Nr. 112 zu erreichen.

Fragen zu den Notdiensten beantwortet die zu-ständige Bezirksstelle der KZVB,
Tel.: 0931/32114-11.

Zahnärztlicher Notdienst
Die zahnärztlichen Notdienste sind im Internet
unter www.notdienst-zahn.de unter der Rubrik „Presse“ abrufbar.

Informationsangebot zur Existenzgründung, Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge

In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird der Sprech- und Informationstag für Klein- und
Mittelbetriebe und Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei dieser ersten Orientierung wird
mit dem interessierten Betrieb individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und Wege von Prob-
lemlösungen entwickelt (z.B. Planungs- und Finanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Mar-
keting, Unternehmensübergaben, etc.). Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. Weitere Informationen:
www.aktivsenioren.de.

Der nächste Sprechtag ist am Mittwoch, 11. März 2026 von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-5112.
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Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 13.01.2026

Antrag auf Baugenehmigung zur Nutzungsänderung/ Erweiterung der Gaststätten-Sitzplätze im Innenbe-
reich von 20 auf 34 und Erweiterung um einen Außenausschankbereich im Garten mit 64 Sitzplätzen auf
Flurstück Nr. 43, Gemarkung Moos, Würzburger Str. 1

Es wurde ein Antrag auf Baugenehmigung zur Nutzungsänderung / Erweiterung der Gaststätten-Sitzplätze im In-
nenbereich von 20 auf 34 und Erweiterung um einen Außenausschankbereich im Garten mit 64 Sitzplätzen auf
Flurstück Nr. 43, Gemarkung Moos, Würzburger Str. 1, eingereicht.

Hierbei handelt es sich Änderungsantrag zu einem genehmigten Verfahren (Baugenehmigung zum Umbau eines
bestehenden Gebäudes zu einem Wohngebäude (Wohnen im Obergeschoss) mit Gaststätte im Erdgeschoss und
Einbau von Sanitärräumen in der Scheune). Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 23.08.2018 einstimmig
(11:0, bei anwesenden 11) dem Vorhaben zugestimmt. Das Landratsamt hat das Vorhaben am 13.03.2019 (LRA-
AZ: BG-2018-505) genehmigt.

Nunmehr soll die Anzahl der Gast-Sitzplätze in dem 44 qm gleich groß gebliebenen Gastraum (Innenraum) ohne
bauliche Veränderung (z. B. Erdarbeiten, Fundamentierungen oder feste Einbauten) von 20 Gast-Sitzplätze um 14
Gast-Sitzplätze auf 34 Gast-Sitzplätze erhöht werden.

Zudem soll ein Außenausschankbereich / Freischankfläche von 118,90 qm (14,5 m x 9,8 m) auf einer vorhandenen
Garten-Platzfläche mit 64 Gast-Sitzplätze entstehen. Der Außenschankbereich schließt direkt am Gebäude an,
erstreckt sich fast vollständig auf gesamten südlichen Gebäude-Fassadenbreite (15,92 m); zwischen Bestandsge-
bäude und vorhandener grundstücksgrenzverlaufender Sicht-
schutzwand.
Das Vorhaben liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile, in einem Gebiet ohne Bebauungsplan.

Vorhaben sind hier zulässig, wenn es sich nach Art und Maß
der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksflä-
che, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen
gewahrt bleiben. Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.

Die Erschließung mit Straße, Wasser und Kanal ist gesichert.

Lt. Bauherr hat der Nachbar seine Zustimmung zum Vorhaben
nicht erteilt.

Die nach der Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nach-
weis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) der
Gemeinde Geroldshausen vom 18.09.2025 notwendigen 16
Stellplätzen sollen zum Teil auf dem Baugrundstück (8 Stück)
als auch weitere 8 Stück auf dem in der Nähe befindlichen
Grundstück Fl.Nr. 501 errichtet werden.

Sie haben Interesse, regelmäßig vor der Gemeinderatssitzung über den Termin und die Tagesordnung
per E-Mail informiert zu werden? Dann können Sie die PDF-Datei mit der Tagesordnung über eine E-
Mail an verteiler@geroldshausen.de bestellen. Zurzeit nutzen mehr als 75 Interessierte diesen Service
der Gemeindeverwaltung.

Im Folgenden wird die Stimmverteilung der Beschlüsse nur dann aufgeführt, wenn sie nicht einstimmig
gefasst wurden.

Bitte beachten Sie, dass die dem Protokoll beigefügten Anlagen nicht im Mitteilungsblatt abgedruckt
werden.
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Nach Art. 47 BayBO in Verbindung mit § 2 und § 3 GaStellV sind notwendige Stellplätze grundsätzlich auf dem
Baugrundstück oder in dessen räumlicher Nähe herzustellen. Ist dies nicht möglich, können Stellplätze auf einem
anderen geeigneten Grundstück nachgewiesen werden, sofern sie dauerhaft gesichert sind und sich in fußläufig
zumutbarer Entfernung zur Gaststätte befinden. Für gaststättenbezogene Nutzungen wird in der Vollzugspraxis
regelmäßig eine maximale Entfernung von etwa 200 m, in begründeten Ausnahmefällen bis höchstens 300 m, als
noch zulässig angesehen. Weiter entfernte Stellplätze gelten in der Regel nicht mehr als zumutbar und sind nicht
geeignet, Fehlparken und Nutzungskonflikte zuverlässig zu vermeiden.

Somit entsprechen auch die auf dem Grundstück Fl.Nr. 501 eingezeichneten Stellplätze mit einer fußläufigen Ent-
fernung von ca. 120 m diesen Vorgaben.

In der Planzeichnung sind die für die geplante Gaststätten-Erweiterung notwendigen Stellplätze dargestellt. Aus
der Planzeichnung ist aber nicht erkennbar, welcher Stellplatz der dargestellten Stellplätze für die angegebenen
Stellplatz für den Menschen mit Behinderung ist.

Nicht (mehr) dargestellt sind die

1. auf dem Grundstück befindliche bestehende vorhandene 1 Wohnung im Obergeschoss dieses (Neben-)Ge-
bäudes als auch

2. auf dem Grundstück befindliche bestehende vorhandene Wohnung im Bestands-Wohngebäude (mind. 1
Wohnung) nördlich Nebengebäudes.

In den Antragsunterlagen zu BG-2018-505, Genehmigungsbescheid vom 13.03.2019, sind / waren zumindest 2
Bestands-Stellplätze vorhanden.

Auf telefonischer Nachfrage des Bauamts am 07.01.2025 stellte der Vorhabensträger fest, dass insgesamt 4 Stell-
plätze in Nebengebäuden auf dem Grundstück Flur-Nr. 501, Gemarkung Moos, für vorgehalten werden / vorhan-
den sind für

a) die auf dem Grundstück Flur-Nr. 43 befindliche bestehende vorhandene 1 Wohnung im Obergeschoss
dieses (Neben-)Gebäudes als auch

b) auf demselben Grundstück Flur-Nr. 43, Gemarkung Moos, befindliche bestehende vorhandene Wohnung
im Bestands-Wohngebäude (mind. 1 Wohnung) nördlich des Nebengebäudes.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben haben der 1. Bürgermeister Gunther Ehrhardt und der Vorha-
bensträger im Rahmen eines Ortstermins am 20. November 2025 zunächst versucht, eine bessere Lösung für die
Stellplatzfrage zu erarbeiten. Am 4. Dezember 2025 fand hierzu eine weitere Besprechung unter Beteiligung des 2.
Bürgermeisters Manuel Schmitt sowie des Bauamts statt. Der wesentliche Gesprächsinhalt wurde dem Vorhabens-
träger mit E-Mail vom 9. Dezember 2025 bestätigt (siehe Anlage).

Dabei wurde zunächst darauf hingewiesen, dass unabhängig vom laufenden Bauantrag auf Baugenehmigung das
Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken schriftlich bestätigt hat, dass das Vorhaben um ein Fördergebiet für
private Maßnahmen in der Gemeinde Geroldshausen erweitert werden kann. Der hierfür erforderliche Antrag
wurde von der Gemeinde kurzfristig eingereicht.

In den Gesprächen bestand Einigkeit darüber, dass eine tragfähige Lösung für die erforderlichen Stellplätze in
räumlicher Nähe zur Gaststätte beziehungsweise zum geplanten Außenbereich zu finden ist. Ohne eine geordnete
Stellplatzregelung ist mit Fehlparken entlang der Staatsstraße, auf gemeindlichen Flächen beim Bürgerheim und
Friedhof sowie auf für die Feuerwehr notwendigen Stellflächen zu rechnen, was zu Nutzungskonflikten und sicher-
heitsrelevanten Problemen führen würde.

Im Rahmen der Besprechungen wurden insgesamt fünf mögliche Standorte für die Schaffung von Stellplätzen dis-
kutiert: der Hof der ehemaligen Gaststätte „Himmel“, angrenzende gemeindliche beziehungsweise private Grund-
stücksflächen mit Zufahrt entlang der neuen Betonmauer, Flächen auf dem Bahngelände parallel zur Bahnlinie so-
wie ersatzweise die Flächen des bestehenden Basketballplatzes oder der Boccia-Bahn.

Mit dem Vorhabensträger wurde vereinbart, dass er diese Optionen weiter prüft und konkrete, umsetzbare Lö-
sungsvorschläge ausarbeitet. Die Vorstellung der Ergebnisse ist für eine künftige Gemeinderatssitzung vorgese-
hen.

Das LRA Würzburg ist für die Prüfung und Einhaltung der Stellplatzsatzung verantwortlich. Es hat mit Schreiben
vom 12. Januar 2026 fehlende Unterlagen angefordert.
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Ein Gemeinderat stellt fest, dass die rechtlichen Vorgaben der Stellplatzsatzung durch insgesamt 16 Stellplätze –
davon acht auf dem Grundstück der neuen Gaststätte und acht auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte
Himmel – erfüllt werden. Positiv wird bewertet, dass in den Besprechungen weitere Überlegungen zu alternativen
Lösungen angestellt wurden; ungeachtet dessen sind die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Ein weiteres Mitglied des Gemeinderats begrüßt ausdrücklich die Eröffnung einer Gaststätte in Moos. Es weist da-
rauf hin, dass unabhängig von der jeweils gefundenen Lösung stets mit Wildparkern zu rechnen sei, spricht sich
jedoch deutlich gegen die Errichtung von Parkplätzen auf der Freizeitanlage aus.

Mehrere Gemeinderäte stellen fest, dass bei Einhaltung der Stellplatzsatzung kein Grund besteht, das gemeindli-
che Einvernehmen zu versagen.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Baugenehmigung zur Nutzungsänderung / Erweiterung der Gaststätten-
Sitzplätze im Innenbereich von 20 auf 34 und Erweiterung um einen Außenausschankbereich im Garten mit 64
Sitzplätzen auf Flurstück Nr. 43, Gemarkung Moos, Würzburger Str. 1, - unter dem Vorbehalt der Einhaltung der
Stellplatzsatzung - zu.

Außerplanmäßige Ausgaben Haushaltstelle 1.7000.9830, Investitionsumlage Abwasserzweckverband
Wittigbach

Mit Schreiben vom 24.11.2025 hat der Zweckverband Abwasserbeseitigung Wittigbach eine Investitionsumlage für
die Beschaffung eines Radladers und der Reparatur der Rücklaufschlammschnecke angefordert (vgl. Anlage). Die
Finanzierung per Investitionsumlage wurde lt. Schreiben am 21.11.2024 in der Verbandsversammlung vereinbart.

Im Haushaltsplan der Gemeinde Geroldshausen sind keine Mittel für eine Investitionsumlage an den Zweckver-
band Abwasserbeseitigung Wittigbach vorgesehen. Die Umlage ist daher i. H. v. 13.255,00 € außerplanmäßig auf
der Haushaltstelle 1.7000.9830 zu buchen. Die außerplanmäßigen Ausgaben können durch Minderausgaben bei
der Haushaltstelle 1.2101.9830 (Investitionsumlage an Grundschulverband) gedeckt werden.

Auf Nachfrage eines Gemeinderats erklärt der Vorsitzende, dass die Kosten mit dieser Umlage gedeckt sind.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen stimmt den außerplanmäßigen Ausgaben auf der Haushaltstelle
1.7000.9830 für die Investitionsumlage an den Zweckverband Abwasserbeseitigung Wittigbach i. H. v. 13.255,00 €
zu. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben bei der Haushaltstelle 1.2101.9830 (Investitionsumlage an Grund-
schulverband).

Starkregenschutz in Moos oberhalb des Wiesenwegs, Frühlingstraße und des Neubaugebiets „Am Bild-
acker“ auf Flurstück 117, Gemarkung Moos

In zahlreichen Sitzungen wurde zum Thema Starkregenschutz oberhalb des Wiesenwegs, Frühlingstraße sowie
des Neubaugebiets „Am Bildacker“ und zur Errichtung eines Regenrückhaltebeckens beraten und zum Teil Be-
schlüsse gefasst. Die Kosten für die Maßnahme mit einem angemessenen Kaufpreis für das Grundstück konnten
im Haushalt dargestellt werden.

Für die Errichtung des geplanten Rückhaltebeckens sowie des dazugehörigen Grabens werden folgende Flächen
benötigt:

¶ Rückhaltebecken: 1.940 m²
¶ Graben: 910 m²
¶ Gesamtfläche: 2.850 m²

Die Gemeindeverwaltung ist mit dem Grundstückseigentümer in Verhandlungen eingetreten und hat zunächst ein
Angebot zum Kauf dieser Fläche gemacht. Der Grundstückseigentümer hatte dann darauf hingewiesen, dass
durch die Lage des Rückhaltebeckens ein erheblicher Nachteil bei der Bewirtschaftung seines Feldes entsteht.
Daraufhin wurde alternativ angeboten, dass die Gemeinde ein Grundstück über die gesamte Länge mit einer Flä-
che von 8.663 m² erwirbt.

Ein solcher Erwerb wäre auch im Hinblick auf mögliche ökologische Ausgleichsflächen sinnvoll, da die Gemeinde
damit Ökopunkte generieren könnte. Zudem entstünde ein begrünter Pufferstreifen zwischen landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und den angrenzenden Wohngebieten.
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Der Grundstückseigentümer hat in den Gesprächen jedoch geäußert, dass er deutlich höheren Verkaufspreis an-
setzen möchte, da er zunächst ein Ersatzgrundstück finden und dafür voraussichtlich einen höheren Preis zahlen
müsse.

Daraufhin wurde ihm seitens der Gemeinde angeboten, einen Grundstückstausch vorzunehmen. Dies hätte für ihn
den zusätzlichen Vorteil, dass er auf dem Tauschgrundstück künftig eine höhere Pacht aufgrund der geplanten
Windkraftanlagen erzielen könnte.

Der Grundstückseigentümer hatte sich trotz Ankündigung nicht mehr bei der Verwaltung gemeldet. Deshalb wurde
er mit Schreiben vom 5. Januar 2026 gebeten (siehe Anlage), ein schriftliches Angebot zum Verkauf des Grund-
stücks vorzulegen, damit ein für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden kann.

Der Gemeinderat hatte in der Sitzung vom 9. Dezember 2025 ein Bauunternehmen beauftragt, die Maßnahme
durchzuführen. Dieser ist mit der Voraussetzung verbunden, dass das Grundstück erworben werden kann.

Da der Erwerb des Grundstücks zwingende Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist und eine weitere
Verzögerung weder rechtlich noch wirtschaftlich vertretbar erscheint, schlägt die Verwaltung vor, die Baumaß-
nahme nicht weiterzuverfolgen.

Ein Gemeinderat stellt fest, dass er selbst von den geplanten Maßnahmen betroffen ist. Es wurde mehrfach ver-
sucht, mit dem Eigentümer des betroffenen Feldgrundstücks Kontakt aufzunehmen; diese Versuche blieben jedoch
ohne Erfolg. Der Eigentümer hat bislang nicht einmal rückgemeldet, dass kein Interesse an einem Verkauf des
Grundstücks besteht.

Ein Gemeinderat regt an, seitens der Gemeinde prüfen zu lassen, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine
Enteignung vorliegen.

Der Vorsitzende sagt zu, dies zu veranlassen, und erläutert, dass die alternative Lösung bereits im Allgemeinen
Kanalisationsplan (AKP) mit Priorität 1 festgelegt ist. Hierfür wäre eine erhebliche Aufweitung sowohl des Abwas-
serkanals als auch des Oberflächenkanals erforderlich. Diese Maßnahmen wären mit deutlich höheren Kosten ver-
bunden, die entsprechend im Haushalt zu berücksichtigen wären. In der Konsequenz würde dies einen erheblich
höheren Mitteleinsatz erfordern.

Ein Gemeinderat betont, dass diese Mehrkosten über Gebühren von allen Einwohnerinnen und Einwohnern zu
finanzieren wären und somit eine Gebührenerhöhung im Raum steht.

Es bestand Einigkeit darüber, dass der Tagesordnungspunkt erneut aufgenommen wird, sofern zu einem späteren
Zeitpunkt doch noch ein Angebot zum Verkauf des Grundstücks vorgelegt wird.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt, die Baumaß-
nahme – sofern eine Enteignung nicht möglich ist – nicht weiterzuverfolgen, da kein Angebot zum Verkauf des
Grundstücks vorgelegt wurde.

Vereinbarung mit Tierschutzverein Würzburg und Umgebung e.V. zu Fundtieren

Der Gemeinderat hat sich bereits zum TOP „Abschluss eines Vertrags mit dem Tierschutzverein wegen Versor-
gung von Fundtieren“ am 9. September 2025 beraten und beschlossen, keinen Vertrag mit dem Tierschutzverein
abzuschließen. In den letzten Jahren wurden keine Fundtiere abgegeben. Zukünftig sollte im Bedarfsfall direkt auf
den Tierschutzverein zugegangen werden.

Mit E-Mail vom 17. Dezember 2025 hat die Vorsitzende Bayerischer Gemeindetag - Kreisverband Würzburg auf
Folgendes hingewiesen:

„Der Tierschutzverein Würzburg und Umgebung e.V. hat allen Landkreisgemeinden mitgeteilt, dass bestehende
Vereinbarungen und Verträge gekündigt werden (soweit überhaupt vorhanden) und es einheitlich und landkreisweit
eine neue Vereinbarung gibt, die ab 1.1.2026 mit jeder Gemeinde geschlossen werden soll.

Diese vorgelegte Vereinbarung regelt vor dem Hintergrund der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) und der Bay. Verordnung über die Zuständigkeiten und das Verfahren der Fundbehörden (FundV) die An-
nahme, Verwahrung und Versorgung von gefundenen Haustieren (Fundtieren) einschließlich der erforderlichen
Weiterverfügung über sie die der Tierschutzverein nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für die Ge-
meinde in deren Auftrag ausführt.



Gemeinde Geroldshausen Seite 18

Unter Fundtiere im Sinne sind Haustiere zu verstehen. Die Vereinbarung betrifft verlorene, entlaufene und besitz-
lose Tiere, die auf dem Gemarkungsgebiet der jeweiligen Gemeinde/Stadt aufgegriffen werden.

Durch behördliche Anordnung sichergestellte Tiere sind nicht Gegenstand der Vereinbarung. Bei z. B. Zwangsräu-
mung greifen Verträge mit dem Landratsamt bzw. Veterinäramt. Ggf. greift auch eine Erbenregelung in bestimmten
Fällen für die Zuständigkeit.

Wenn der Tierschutzverein Tiere entgegennimmt, verpflichtet er sich zur Verwahrung, bestmöglichen Unterbrin-
gung, Verpflegung und Betreuung der Fundtiere in deren Tierheim. Der Verein kümmert sich auch um die tierärztli-
che Behandlung, soweit nötig (z. B. Impfungen, Entwurmung, Eingangsuntersuchungen, Grundimmunisierungen,
Kastration, Chippen).

Der Tierschutzverein ist berechtigt, Fundtiere auch vor Ablauf der gesetzlichen Verwahrfrist (derzeit 6 Monate) an
solche Personen in Pflege zu geben, die bereit und in der Lage sind, die ordnungsgemäße Verwahrung und Be-
treuung zu übernehmen (Pflegestellen). Das Tierheim Würzburg sucht spätestens nach 3 - 4 Wochen solche Pfle-
gestellen für die Tiere. Meldet sich der Eigentümer, sind die Tiere unverzüglich herauszugeben.

Die Gemeinde verpflichtet sich, durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit darauf hinzuwirken, dass möglichst viele
Fundtiere vom Tierschutzverein an die Eigentümer zurückgegeben werden können.

Erwirbt die Gemeinde gemäß § 976 BGB oder aus anderem rechtlichem Grund das Eigentum an einem Fundtier,
überträgt sie dieses stets gemäß § 929 S. 2 BGB auf den Tierschutzverein und der Tierschutzverein nimmt diese
Eigentumsübertragung jeweils an.

Zur pauschalen Abgeltung der Aufwendungen und Vorhaltekosten, die dem Tierschutzverein in Vollzug dieser Ver-
einbarung entstehen, zahlt die Gemeinde ein jährliches Entgelt i.H.v. 1,00 €/ pro Einwohner. Maßgeblich für die
Berechnung des Pauschalbetrages ist die Einwohnerzahl am 31.12. Statistik und Datenverarbeitung bekanntgege-
benen Einwohnerzahl der Gemeinde an diesem Stichtag.

Auf Nachfrage der Landkreisgemeinden bzgl. der Entgelte habe ich als Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemein-
detages im Landkreis Würzburg, Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher, beim Vorsitzenden des Tierschutzvereins,
Herrn Schleich die Auskunft erhalten, dass dieser seine Funktion sein ca. 2 Jahren ausübt und sich mit der Buch-
haltung des Vereins intensiv auseinandergesetzt hat. Herr Schleich hat die Bilanz über einen Steuerberater prüfen
lassen und es wurde festgestellt, dass größere Defizite durch den Verein übernommen werden. Demnach steht
dem Vereinszweck entgegen, dass der Verein für Kosten aufkommt, die originär die Kommunen tragen müssten
und somit der Tierschutzverein die Kommunen subventioniert.

Im nächsten Schritt hat der Tierschutzverein die Bilanz vom Deutschen Tierschutzbund prüfen lassen, mit dem Er-
gebnis, dass das Defizit mit einer Zahlung der Kommunen in Höhe von 96 Cent/je Einwohner (netto) auszuglei-
chen sei.

Das Defizit entsteht im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Unterbringung der Tiere, ärztliche Versorgung,
Futter, Energiekosten und Personalkosten.

Bei Fundtieren ist die Gemeinde/Stadt als Fundbehörde zuständig, die das Tier aufnehmen, unterbringen und ver-
sorgen muss, da diese rechtlich als Fundsache gelten. Finder müssen (eigentlich) den Fund bei der Ge-
meinde/Stadt melden, können das Tier aber an ein vertraglich gebundenes Tierheim abgeben, um ihre Pflichten zu
erfüllen. Dies übernimmt für den Landkreis Würzburg das Tierheim Würzburg, insoweit die Kommunen die neue
Vereinbarung unterzeichnen.

Das Tierheim ist 365 Tage im Jahr / 24 Std. am Tag besetzt und erreichbar. Alle Rahmenbedingungen für die or-
dentliche Unterbringung von Fundtieren sind stets gewährleistet.

Im vergangenen Jahr wurden, neben den üblichen Haustieren (Katzen, Hunde) auch über 300 Vögel im Tierheim
abgegeben. Außerdem finden auch teilweise Wildtiere übergangsweise eine Unterbringung im Tierheim wie z.B.
Igel. Diese werden aufgepäppelt in sog. Päppelstationen und dann auch wieder ausgewildert.

Der Vorsitzende des Tierheims Würzburg hat ausführlich und nachvollziehbar die Situation des Tierschutzverein
Würzburg und Umgebung e.V. dargelegt.

Der Tierschutzverein sucht im nächsten Schritt auch den Kontakt zur Stadt Würzburg. Ziel sei eine gleichlautende
Vereinbarung wie im Landkreis Würzburg.
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Es wird allen Gemeinden/Städten empfohlen die Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Würzburg und Umgebung
e.V., wie vorgelegt, abzuschließen.

Einige Landkreisgemeinden haben dem Vertrag bereits zugestimmt.

Der Tierschutzverein gibt den Kommunen die Möglichkeit / den Aufschub Beschlüsse bis zum 31.01.2026 zu fas-
sen, mit rückwirkendem Vertragsbeginn zum 01.01.2026.“

Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Tierheim Würzburg nur noch Fundtiere aus Gemeinden aufnimmt, die
einen Vertrag abgeschlossen haben. Auf Nachfrage haben andere Tierheime die Aufnahme von Fundtieren aus
der Gemeinde Geroldshausen abgelehnt.

Der Vorsitzende betont nochmals, dass die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, Fundtiere aufzunehmen.

Ein Gemeinderat schlägt vor, den Vertrag abzuschließen und diesen gegebenenfalls im kommenden Jahr wieder
zu kündigen, sofern sich zwischenzeitlich eine neue Möglichkeit zur Unterbringung der Tiere ergibt. Er vergleicht
den Abschluss des Vertrags mit einer Art Versicherung.

Ein Gemeinderat äußert, dass die vom Tierschutzverein gesetzte Frist aus seiner Sicht nahezu den Charakter ei-
ner Erpressung habe.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zu Kenntnis und beauftragt 1. Bürger-
meister Gunther Ehrhardt, die vorgelegte Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Würzburg und Umgebung e.V.
(siehe Anlage) (rückwirkend) zum 01.01.2026 abzuschließen.

Bauvorhaben Parkplätze am Friedhof: Errichtung Trafo-Station, Kirchheimer Straße

Mit E-Mail vom 16. Dezember 2025 hat die Mainfranken Netze GmbH, Würzburg, nachgefragt, ob die Möglichkeit
besteht, mit Zugang über die Kirchheimer Straße unterhalb des neuen Parkplatzes am Friedhof Geroldshausen ein
Grundstück mit 5,50 m x 4,20 m zu erwerben, um dort eine Trafostation zu errichten:

Folgende Skizzen wurden übermittelt:
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Das Gebäude würde ca. 1,3 m oberhalb des Parkplatzgeländes herausragen:

Durch die Errichtung der neuen Trafostation wird der Trafo-Turm in der Gartenstraße ersetzt. Wegen der
Errichtung von PV-Anlagen z. B. in der Brunnenstraße muss die Leistung der Trafostation erhöht werden.

Auf Nachfrage erklärt der Vorsitzende, dass die geplante Trafostation in ihrer Ausführung der bestehenden
Trafostation am Eingang der Zufahrtsstraße zum Kornacker ähnelt.

Ein Gemeinderat stellt fest, dass beide Bauvorhaben – die Errichtung der Trafostation sowie die Errichtung der
Parkplätze – zwingend aufeinander abgestimmt werden müssen. Der Vorsitzende ergänzt, dass üblicherweise
bereits für die Planungsphase einer Trafostation allein ein Zeitraum von etwa drei Jahren erforderlich ist.

Ein Gemeinderat weist darauf hin, dass die Sicherung der Friedhofsmauer von besonderer Bedeutung ist, da in
diesem Bereich Abgrabungen vorgenommen werden. Der Vorsitzende führt ergänzend aus, dass es nicht sinnvoll
sei, die Trafostation weiter in Richtung der neuen Zufahrtsstraße zu den Parkplätzen zu verlegen, da das Gelände
dort zunehmend flacher wird.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt grundsätzlich
dem Verkauf des Grundstücks zur Errichtung einer Trafo-Station zu.

Bauvorhaben Dorfplatz Moos: ALE-Förderprogramm

Der Gemeinderat hat bereits mehrfach zum Bauvorhaben Dorfplatz Moos beraten. Der Förderantrag zum ELER-
Programm 2023 – 2027 muss bis 28. Februar 2026 eingereicht sein. Die Zuwendung beträgt bis zu 60 % der zu-
wendungsfähigen Ausgaben.

In der Besprechung vom 18. Dezember 2025 an dem auch 2. Bürgermeister Manuel Schmitt sowie Gemeinderat
Roland Polster (per VideoCall), ein Mitarbeiter des Bauhofs und der Bautechniker bei der Verwaltungsgemein-
schaft Kirchheim teilgenommen hat, wurde zunächst festgehalten, dass das beauftragte Ingenieurbüro zusätzlich
mündlich mit der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) beauftragt wurde, um die Besprechungsergebnisse ab Ja-
nuar 2026 in die Kostenschätzung einzuarbeiten; die formelle Beauftragung erfolgt nachgelagert.

Einzelne Arbeiten der Baumaßnahme sollen durch den Bauhof mit ehrenamtlicher Unterstützung ausgeführt wer-
den, darunter der Abbruch der oberen Asphaltschicht, Pflasterverlegearbeiten sowie die Bepflanzung und Nach-
pflege. Hierdurch ergibt sich ein Einsparpotenzial von rund 16.000 EUR. Eine Übernahme der Tiefbauarbeiten, ins-
besondere der Kanalverlegung, durch den Bauhof wurde nicht empfohlen, da der erforderliche Bauablauf, die Si-
cherheitsanforderungen und der notwendige Einsatz externer Fachleistungen die tatsächliche Einsparung auf etwa
3.000 EUR begrenzen würden.
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Die angepasste Kostenschätzung sollte bis spätestens 8. Januar 2026 beim Amt für Ländliche Entwicklung zur
Vorprüfung eingereicht werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass auch die vorgenannten Arbeiten des Bau-
hofs und der Ehrenamtlichen gefördert werden.

Die geplante Ausstattung des Dorfplatzes muss vollständig Bestandteil des Förderantrags bleiben, da die Förde-
rung auf den tatsächlich anfallenden Kosten basiert und die Ausstattung für die Erfüllung der Förderkriterien erfor-
derlich ist.

Eine Genehmigungsplanung ist nicht notwendig; die Ausführungsplanung soll im März 2026 dem Gemeinderat vor-
gestellt werden.

Abschließend wurde festgehalten, dass die Bauanträge für die geplanten Parkplätze am Sportplatz sowie am
Friedhof durch das Ingenieurbüro erstellt werden, diese Projekte jedoch nicht förderfähig sind, da weder Entsiege-
lungsmaßnahmen noch Aspekte der Elektromobilität vorgesehen sind.

Der Vorsitzende berichtet, dass in diesem Jahr die ehrenamtliche Unterstützung für die Arbeiten am Dorfplatz nicht
gewährleistet werden kann, da die Helfer unter anderem beim diesjährigen großen Feuerwehrfest viel Zeit investie-
ren werden. Deshalb wurde die unveränderte Kostenschätzung mit dem Erläuterungsbericht beim ALE zur Vorprü-
fung eingereicht.

Grundschulverband Kirchheim: Haushalt 2026

Der Haushaltsplan 2026 des Grundschulverbandes Kirchheim ist weiterhin durch steigende laufende Ausgaben
sowie umfangreiche Investitionen geprägt. Der Verwaltungshaushalt umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe
von 995.900 €, während der Vermögenshaushalt ein Volumen von 2.339.900 € aufweist. Wesentliche Kostentrei-
ber sind der erhöhte Personalaufwand, die Schuldendienstumlage infolge früherer Investitionen sowie die geplante
energetische Sanierung des Schulgebäudes in Kirchheim. Die allgemeine Rücklage des Schulverbands ist durch
Entnahmen in den Vorjahren nahezu aufgebraucht; für 2026 ist keine weitere Rücklagenentnahme vorgesehen.

Die Finanzierung des ungedeckten Bedarfs erfolgt über Umlagen nach der Zahl der Verbandsschüler. Zum Stich-
tag 01.10.2025 besuchten insgesamt 221 Schüler die Verbandsschule. Daraus ergeben sich für 2026 eine Verwal-
tungsumlage von 2.292,76 € je Schüler, eine Schuldendienstumlage von 959,73 € je Schüler sowie eine Investiti-
onsumlage von 542,99 € je Schüler, wobei letztere nur bei Bedarf erhoben wird.

Für die Gemeinde Geroldshausen mit 61 Verbandsschülern ergibt sich daraus im Haushaltsjahr 2026 eine Verwal-
tungsumlage in Höhe von 139.858,37 €, eine Schuldendienstumlage von 58.543,44 € sowie eine anteilige Investiti-
onsumlage von 33.122,17 €. Insgesamt trägt Geroldshausen damit rund 231.500 € der Umlagen des Schulver-
bands. Im Vergleich zu den beiden anderen Mitgliedsgemeinden liegt Geroldshausen sowohl bei der Schülerzahl
als auch bei der absoluten Umlagebelastung zwischen Kirchheim mit dem höchsten Anteil und Kleinrinderfeld mit
einem etwas geringeren Umlagevolumen.

Insgesamt zeigt sich, dass der Haushalt 2026 für die Mitgliedsgemeinden weiterhin eine erhebliche finanzielle Be-
lastung darstellt. Kurzfristig wirken insbesondere Schuldendienst und Investitionen umlagesteigernd, mittelfristig
wird jedoch auf eine Entlastung durch Fördermittel sowie eine Stabilisierung der laufenden Kosten gehofft.

Auf Nachfrage erklärt der Vorsitzende, dass die Investitionsumlage mit rund 33.000 € für die energetische Sanie-
rung der Grundschule eingeplant ist.

Energetische Sanierung Grundschule: Kostenschätzung

Der Sachvortrag wird spätestens zur Sitzung vorgelegt.

Neubaugebiet "Am Bildacker": Errichtung eines zusätzlichen Grundstücksanschlusses für Tiny-House

Neben den bisher festgelegten kleineren Grundstücken mit der Nr. 17 (290,40 m²) und Nr. 29 (290,91 m²) könnte
auch das Grundstück mit der Nr. 16 (516,00 m²) geteilt werden, damit dort Tiny-Häuser errichtet werden können.
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Für das Grundstück Nr. 29 wurde ein Kaufvertrag
beurkundet. Für das Grundstück Nr. 17 wurde die
Unterzeichnung des Kaufvertrags zugesagt.

Da ursprünglich vier Anfragen vorlagen, hatte die
Verwaltung die Baufirma um die Vorlage eines
Angebots für die Errichtung eines zusätzlichen
Hausanschlusses für Kanal und Wasser gebeten
(siehe Anlage). Hinzu kommen die Kosten für die
Verlegung der Strom- und Telekommunikationsan-
schlüsse.

Neben diesen vier Anfragen lagen weitere Interes-
sensbekundungen vor. Bisher wurden jedoch le-
diglich die zwei vorgenannten veräußert; die übri-
gen Anfragen wurden zwischenzeitlich zurückge-
zogen.

Die Verwaltung schlägt vor, kein weiteres Grundstück zu teilen, da die zusätzlichen Kosten nicht mit dem Verkaufs-
preis von 248 EUR dargestellt werden können.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für einen zusätzlichen Hausanschluss Mehrkosten von circa 10.000 Euro entste-
hen. Die Angebote für die Erschließung durch Telekom und Strom liegen derzeit noch nicht vor.

Es besteht Einigkeit darüber, dass die Gemeinde zunächst nicht in Vorleistung tritt, sondern abwartet, bis eine ver-
bindliche Zusage eines Erwerbers vorliegt, die Kosten für den Hausanschluss zumindest anteilig zu übernehmen.

Bahnübergänge in Geroldshausen: Lange Wartezeiten der Rettungsdienste und Feuerwehren

In einer E-Mail vom 16. Dezember 2025 an den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst des Zweckverband für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung beim Landratsamt Würzburg wurde erneut auf die anhaltend problematischen
Wartezeiten für Rettungsdienste und Feuerwehren an den beiden Bahnübergängen in Geroldshausen hingewie-
sen. Betroffen sind hierbei insbesondere die Bahnübergänge an der Bahnstraße/Hauptstraße/Albertshäuser
Straße sowie an der Klingenstraße. Das Thema war zuletzt auch Gegenstand der Bahnübergangsschau am 2. No-
vember 2025.

Seitens der DB InfraGO ist mittelfristig der Bau einer Straßenunterführung mit der Auflösung beider Bahnüber-
gänge vorgesehen. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist nach aktuellem Stand für das Jahr 2035 geplant. Bis
zur Umsetzung dieser langfristigen Lösung sind jedoch vorübergehende Maßnahmen erforderlich, um die Erreich-
barkeit des Ortsgebiets für Rettungsdienste sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund wurde das Landratsamt gebeten, gemeinsam mit der Integrierten Rettungsleitstelle Würz-
burg, den Rettungswachen Giebelstadt und Kist sowie den zuständigen Feuerwehrkommandanten mehrere mögli-
che Maßnahmen zu prüfen. Dazu zählt insbesondere die generelle Nutzung der bestehenden Bahnunterführung
bei den Kleingärten Breitloh einschließlich geeigneter Zuwegungen über die WÜ 33 aus Richtung Ingolstadt sowie
über die St 511 aus Richtung Kleinrinderfeld oder Kirchheim. Darüber hinaus wurde angeregt, eine direkte telefoni-
sche Verbindung zwischen der Integrierten Leitstelle und dem Fahrdienstleiter am Bahnhof Geroldshausen einzu-
richten, analog zur bislang von der Bahnpolizei genutzten Praxis.

Weiterhin wurde vorgeschlagen, die Zuwegung über die WÜ 33 aus Richtung Ingolstadt in Richtung Moos bezie-
hungsweise Kirchheim generell für Rettungsfahrzeuge zu nutzen, da die dortige Bahnschranke nur sehr kurze
Schließzeiten aufweist. Ergänzend wurde die Anbringung von Zusatzverkehrszeichen „Rettungsfahrzeuge frei“ an
bestehenden Verkehrszeichen 260 („Verbot für Kraftfahrzeuge“) sowie zusätzlicher, nicht amtlicher Hinweisbeschil-
derung zur Kennzeichnung von Rettungswegen angeregt.

Der ebenfalls diskutierte Vorschlag, die Zuständigkeit auf der Bahnseite in Geroldshausen zwischen den Rettungs-
wachen Kist und Giebelstadt aufzuteilen, wurde als nicht umsetzbar bewertet. Grund hierfür ist die unzureichende
Verfügbarkeit der hierfür notwendigen Fahrzeuge, da diese regelmäßig in anderen Einsätzen gebunden sind.
Das Landratsamt wurde um Prüfung der genannten Punkte und entsprechende Rückmeldung gebeten.



Gemeinde Geroldshausen Seite 23

Ein Gemeinderat stellt fest, dass dann auch der Winterdienst sichergestellt werden muss.

Haushalt 2026: Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Kommunales Investitionsbudget aus dem Sonderver-
mögen des Bundes

Im Zusammenhang mit der Einrichtung des Sondervermögens Infrastruktur wurde geprüft, ob und in welchem Um-
fang sich hieraus eine finanzielle Entlastung für die Gemeinde Geroldshausen ergibt. Nach Auswertung der Aus-
zahlungsmodalitäten und Abgleich mit der aktuellen Haushalts- und Finanzlage ist festzustellen, dass das Sonder-
vermögen für die Gemeinde keine wirksame Entlastung darstellt.

Die Mittel aus dem Sondervermögen sind ausschließlich investiv einsetzbar, stehen nicht vorab zur Verfügung und
setzen eine ausreichende Eigenfinanzierungskraft voraus. Vor dem Hintergrund der nun verbindlich festgesetzten
niedrigeren Schlüsselzuweisungen sowie der erheblich steigenden Kreisumlage fehlt der Gemeinde jedoch genau
dieser finanzielle Spielraum im Verwaltungshaushalt.

Entwicklung der Einnahmesituation ab 2026

Die vorliegenden Bescheide des Bayerischen Landesamts für Statistik bestätigen eine strukturelle Verschlechte-
rung der finanziellen Situation der Gemeinde Geroldshausen ab dem Haushaltsjahr 2026. Die Schlüsselzuweisung
wird verbindlich auf 524.784 € festgesetzt und liegt damit um 35.344 € bzw. rund 6 % unter dem Vorjahresniveau.
Ansprüche auf strukturelle Ausgleichszahlungen bestehen nicht, da die Gemeinde nicht als strukturschwach im
Sinne des kommunalen Finanzausgleichs eingestuft ist.

Die laufenden Steuerbeteiligungen entwickeln sich zwar stabil, eröffnen jedoch keine zusätzlichen finanziellen
Spielräume im Verwaltungshaushalt. In Verbindung mit der erheblich steigenden Kreisumlage ergibt sich ab 2026
eine dauerhafte strukturelle Mehrbelastung des Verwaltungshaushalts von jährlich rund 130.000 € bis 185.000 €.

Finanzplanung 2026 – 2028

Die Finanzplanung 2026–2028 gemäß Finanzplanungsübersicht 2025 weist folgende Ansätze aus:

Die Finanzplanung 2026 – 2028 (lt. Haushalt 2025) weist folgende Ansätze aus:

• 2026:
Zuführung zum Vermögenshaushalt 96.000 € bei einer ordentlichen Tilgung
von 85.300 €
Ÿ rechnerischer Überschuss: 10.700 €

• 2027:
Zuführung 92.300 €, ordentliche Tilgung 85.900 €
Ÿ rechnerischer Überschuss: 6.400 €

• 2028:
Zuführung 102.500 €, ordentliche Tilgung 86.500 €
Ÿ rechnerischer Überschuss: 16.000 €

Diese ohnehin sehr knapp bemessenen Überschüsse werden durch die nunmehr feststehenden Mehrbelastungen
vollständig aufgezehrt. Bereits im günstigsten Szenario (Mehrbelastung ca. 130.000 € jährlich) ergibt sich in allen
Finanzplanungsjahren eine deutliche Unterdeckung der Mindestzuführung:

• 2026: rechnerische Unterdeckung ca. –119.000 € bis –174.000 €
• 2027: rechnerische Unterdeckung ca. –124.000 € bis –179.000 €
• 2028: rechnerische Unterdeckung ca. –114.000 € bis –169.000 €

Damit reicht die in der Finanzplanung vorgesehene Zuführung in keinem der Jahre 2026 bis 2028 aus, um die or-
dentliche Tilgung aus eigener Kraft zu decken. Die Mindestzuführung wird nicht nur knapp verfehlt, sondern struk-
turell deutlich unterschritten.

Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit

Da ein Konsolidierungskonzept bereits vollständig umgesetzt ist und keine weiteren strukturellen Einsparmöglich-
keiten bestehen, ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Geroldshausen im gesam-
ten Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 objektiv nicht mehr gegeben ist.
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Einordnung des Sondervermögens Infrastruktur

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass das Sondervermögen Infrastruktur in der derzeitigen Ausgestaltung für
Gemeinden wie Geroldshausen keine wirksame Entlastung darstellt. Die Mittel sind ausschließlich investiv einsetz-
bar, nicht vorab verfügbar und setzen eine Eigenfinanzierungskraft voraus, die bei gleichzeitig sinkenden Schlüs-
selzuweisungen und deutlich steigender Kreisumlage faktisch nicht mehr gegeben ist.

Für die Gemeinde entsteht damit die paradoxe Situation, dass zusätzliche Investitionsmittel in Aussicht
gestellt werden, die haushaltswirtschaftlichen Voraussetzungen zu deren Inanspruchnahme jedoch fehlen.
Ohne eine Umlagenneutralisierung, eine deutliche Reduzierung der erforderlichen Eigenanteile oder eine
liquiditätswirksame Komponente bleibt das Sondervermögen für die Gemeinde Geroldshausen praktisch
nicht nutzbar und verschärft die strukturelle Problemlage im Verwaltungshaushalt zusätzlich.

Sitzung der Lenkungsgruppe der Allianz Fränkischer Süden am 09.12.2025

Resümee Aktionsplan 2025
Die Vorhaben aus dem Aktionsplan 2025, der in der Lenkungsgruppensitzung am 11.02.2025 festgelegt wurde,
wurden den tatsächlich erreichten gegenübergestellt.

Die meisten Vorhaben wurden begonnen und/oder durchgeführt. Nur wenige wurden nicht angegangen.

Auszüge aus dem Aktionsplan 2025 von durchgeführten Maßnahmen:

HF 1-1 Pilotprojekt „Generationsübergreifendes Wohnen“
¶ Organisation eines Impulsvortrags in einer Lenkungsgruppensitzung (LG) im Mai
¶ Exkursion zu Best Practice Beispielen am 08.07.2025
¶ Themenabend „Wohnformen mit Zukunft“ in Gelchsheim am 18.09.2025
¶ Entwicklung Fragebogen Bedarfsabfrage in Kommunen

HF 3-2 Pilotprojekt „Schaffung einer weiteren Tagespflegeeinrichtung unter gemeinnütziger Trägerschaft“
¶ Spatenstich und Grundsteinlegung
¶ LEADER-Förderung: Finanzierung der Außenanlage und Innenausstattung im EG

HF 5-3 Kooperation im Archivwesen der ILE –Kommunen
¶ Aufbauend auf den Impulsvortrag in der Lenkungsgruppe am 05.11.2024 ist dieses Projekt auszugestal-

ten, insbesondere dessen Organisationform. Dafür gibt es mehrere Optionen von Teilhabe an einem
Zweckverband, über Einstellung einer allianzeigenen Archivkraft bis hin zur Kooperationsarbeit der bereits
vorhandenen Archivkräfte. Ergebnis: eine allianzeigene Archivkraft soll zum 01.01.2026 eingestellt wer-
den, Förderantrag gestellt und bewilligt, ZWVB erstellt, Allianzkraft betreut acht Kommunen

HF 5 Zusammenarbeit in kommunalen Aufgaben
¶ Gemeinsame Beschaffung von Rattenkugeln, damit erreichte Rabattierung in Höhe von 40 %, Kosten-

ersparnis knapp 9.600 € durchgeführt
HF 5-1 Organisation interkommunaler Schulungstage für kommunale und ehrenamtliche Mitarbeiter

¶ Gemeinsame Bauhofschulungen zur Rattenbekämpfung
¶ Austausch der entsprechenden Verwaltungsmitarbeitenden zum Thema „Feuerbeschau“
¶ Zwei Heckenschnittkurse „Ökologische Heckenpflege“ allianzweit

Das komplette Resümee des Jahres 2025 wird bei Interesse gerne von der Bürgermeisterin, dem Bürgermeister
oder dem Allianzmanagement zur Verfügung gestellt.

Aktionsplan 2026
Ein Entwurf der Maßnahmen, die in 2026 angegangen bzw. fortgeführt werden können, wurde im Vorfeld der Sit-
zung zusammengestellt. Dieser wird ergänzt und soll Bestandteil des Sachstandsbericht werden.

Auszüge der in 2026 geplanten Maßnahmen:

HF 1-1 Pilotprojekt „Generationsübergreifendes Wohnen“
¶ Bedarfsabfrage der Bürgerinnen und Bürger zu „Wohnformen mit Zukunft“ im Februar
¶ Auswertung der Bedarfsabfrage
¶ Suche nach geeignetem Objekt, das bei der Umsetzung aktiv unterstützt werden kann
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HF 1-4 Informationskampagne zur Bewusstseinsbildung „Wohnraum für junge Familien in Bestandsgebäu-
den“

¶ Im Zuge auf der Suche nach einem geeigneten Objekt (siehe HF 1-1). Hier könnte thematisch auch „Kli-
maschutz“ im Vordergrund stehen.

HF 5-2 Pilotprojekt „Einrichten eines ILE-Bautrupps zur Behebung von Straßenschäden
¶ Testlauf
¶ Einladung eines Anbieters zu KI-basiertem System, das Straßenzustände per Befahrung (mobiles Gerät)

erhebt, sowie Erfahrungsberichte von Kommunen, die solch ein System benutzen
HF 5-3 Kooperation im Archivwesen der ILE –Kommunen

¶ Einstellung der Archivkraft
¶ Abstimmung Stundeneinteilung etc. in der LGS Februar 2026
¶ Testphase der Stundeneinteilung, ggfs. Nachbesserung

HF 6 Gewerbeentwicklung & Energie
¶ Energieberatungsstützpunkt in Giebelstadt ab Januar 2026

HF 6-1 Gemeinsame interkommunale Wärmeplanung
¶ Abstimmen der Konvois und Ausschreibung/Beauftragung der KWP

Angedacht sind wieder einige Impulsvorträge in den Lenkungsgruppensitzungen, so zu Diversität in der Flur, ins-
besondere durch Hecken, KI in der Verwaltung etc.

Der Gesamtaktionsplan 2026 wird bei Interesse ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Vortrag zur Kommunalen Wärmeplanung
Der Experte Prof. Dr. Brautsch, Leiter des Instituts für Energietechnik IfE GmbH, konnte kurzfristig für die Len-
kungsgruppensitzung gewonnen werden. Er konnte alle Unsicherheiten und Fragen der Anwesenden zur KWP
klären.

Eine kurze Zusammenfassung der Informationen stellte Bürgermeister Gunther Ehrhardt zusammen:

In Bayern erfolgt die Finanzierung der kommunalen Wärmeplanung über den Konnexitätsausgleich.

Eine interkommunale Zusammenarbeit im Konvoi (Zusammenschluss mehrerer Kommunen) bietet deutliche orga-
nisatorische Vorteile: Aufgaben können verteilt, Daten effizienter gesammelt und Kosten um rund zehn Prozent
reduziert werden. Jede Gemeinde liefert ihre eigenen GIS-Daten Auf dieser Grundlage erstellt das Planungsbüro
einen digitalen Zwilling, der in das kommunale GIS integriert wird.
Die Datenerhebung umfasst Netzbetreiberdaten, Befragungen der Haushalte sowie Informationen aus Gewerbe
und Industrie. Auf Basis dieser Bestandsanalyse folgt die Potenzialanalyse, in deren Mittelpunkt die Wärmelinien-
dichte als Kriterium für mögliche Wärmenetzgebiete steht. Weitere Technologien wie Grundwasserwärmepumpen,
Erdwärmesonden, Abwasserwärme oder Biomasse werden hinsichtlich ihrer lokalen Eignung geprüft und fließen in
die Szenarienentwicklung ein.

Die Bearbeitung der Wärmeplanung dauert insgesamt etwa ein Jahr. Abschließend entscheidet der Gemeinderat
über den Wärmeplan, der auch Voraussetzung für manche private Förderprogramme ist und erst 2028 rechtlich
wirksam wird.

Annette Barreca
ILE Allianz Fränkischer Süden

Forschungsprojekt der Universität Würzburg "Summende Dörfer"

Zu Beginn des Jahres 2025 ist das Projekt „Summende Dörfer“, an dem sich auch Geroldshausen beteiligt, ist die
Universität Würzburg in die intensive Umsetzungsphase eingetreten. In den beteiligten Maßnahmendörfern wurden
gezielt zusätzliche Maßnahmen zur Schaffung und Aufwertung von Lebensräumen für Insekten, insbesondere für
Wildbienen, umgesetzt. Im Frühjahr konnten dabei auch Maßnahmen realisiert werden, die im Vorjahr noch nicht
umsetzbar waren. Dazu zählten unter anderem das Aufschütten von Nisthügeln, das Anlegen von Abbruchkanten,
Pflanzungen von Stauden und Hecken sowie gezielte Ansaaten zur Verbesserung des Nahrungsangebots.

In diesem Zusammenhang hat auch der Bauhof der Gemeinde Geroldshausen im Herbst die im Bereich des Klein-
kindspielplatzes am Birkenweg teilweise nicht angewachsenen Pflanzen der neu angelegten Hecke ersetzt sowie
Blumenzwiebeln gesteckt und damit zur nachhaltigen Sicherung der Maßnahme beigetragen. Auf diese Weise
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können sowohl neue Nistmöglichkeiten als auch zusätzliche Nektar- und Pollenressourcen dauerhaft geschaffen
werden.

Im weiteren Jahresverlauf, insbesondere im Frühjahr und Sommer, wurden im Rahmen des Projekts neben Verei-
nen auch zahlreiche Privatgärten besucht und ausgezeichnet. Die dort umgesetzten Maßnahmen leisteten einen
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensräume innerhalb der beteiligten Ortschaften. Ergänzend dazu
fanden Gartenrundgänge und Dorfbegehungen statt, die einen direkten Einblick in das Engagement vor Ort ermög-
lichten.

Der Fokus richtet sich nun auf die Wirkung der umgesetzten Maßnahmen. Im kommenden Jahr werden erneut Re-
ferenzflächen in insgesamt 40 Dörfern untersucht, die bereits in früheren Projektphasen Bestandteil der Erhebun-
gen waren. Durch den Vergleich mit Dörfern ohne oder mit nur geringem Maßnahmenumfang sollen Veränderun-
gen in der Insektenvielfalt systematisch erfasst werden. Hierzu werden monatlich Erhebungen durchgeführt, bei
denen Daten zur Insektenvielfalt sowie zur Vielfalt der Nahrungsressourcen erhoben werden.

Parallel dazu war auch die begleitende wissenschaftliche Arbeit im laufenden Jahr sehr umfangreich. Von März bis
Oktober fanden bei geeigneten Wetterbedingungen regelmäßige Geländeerhebungen statt, da eine belastbare Be-
wertung der Insektenvielfalt nur über den gesamten Jahresverlauf möglich ist. Dabei wurden unter anderem Unter-
suchungen zur Bestäuberleistung durchgeführt sowie Zusammenhänge zwischen Flächenbedingungen, Siedlungs-
struktur und Insektenvielfalt analysiert. Erste Auswertungen deuten auf deutliche Unterschiede in der Befruchtung
von Kulturpflanzen in den beteiligten Dörfern hin, die sich unter anderem auf Qualität und Ausprägung der Erträge
auswirken.

Im Winter schließt sich nun eine weitere arbeitsintensive Phase an. Die im Laufe des Jahres gesammelten Proben
und Daten werden derzeit aufbereitet und ausgewertet. Dazu gehören unter anderem detaillierte Bestimmungen
von Insektenarten sowie weitere Auswertungsschritte, die für belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse erforder-
lich sind. Bei einem Vernetzungstreffen Ende November wurden diese Auswertungsschritte bereits anschaulich
dargestellt.

Informationen / Sonstiges

Sachstandsbericht zur geplanten Errichtung weiterer Windenergieanlagen sowie zum möglichen Bürger-
windprojekt

Noch Januar 2026 findet in den Räumlichkeiten der Rechtsanwaltskanzlei Ulbrich & Kollegen Rechtsanwälte Part-
GmbB eine Besprechung mit der Qualitas Energy Service GmbH statt. Gegenstand des Termins ist das Vorhaben
der Qualitas Energy Service GmbH, sieben weitere Windenergieanlagen zu errichten. Die Kanzlei Ulbrich & Kolle-
gen wurde von der Gemeinde auf Grundlage einer Kostenübernahmevereinbarung mit der Qualitas Energy Service
GmbH mit der rechtlichen Prüfung eines Grundstücksnutzungsvertrags beauftragt. Im Rahmen dieser juristischen
Vorprüfung wurden mehrere Punkte identifiziert, die vor einer möglichen Unterzeichnung des Vertrags noch nach-
verhandelt werden müssen. Seitens der Qualitas Energy Service GmbH wurde angeregt, diesen Besprechungster-
min zugleich zu nutzen, um ergänzend das Thema eines möglichen Bürgerwindrades zu erörtern. Aus diesem
Grund wird auch die Wust – Wind & Sonne GmbH & Co. KG, Markt Erlbach, als potenzieller Betreiber eines Bür-
gerwindprojekts anwesend sein.

Hinweis der Gemeindeverwaltung zum Winterdienst (WhatsApp-Mitteilung
am 12.01.2026)

Die Gemeindeverwaltung informierte am 12. Januar 2026 die Bürgerinnen und Bürger per WhatsApp über die ak-
tuelle Situation im Winterdienst. Hintergrund war die anhaltend turbulente Wetterlage mit Schneefall und Glätte, die
den Bauhof stark beanspruchte. Der Bauhof war mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Aufgrund des erhöhten
Streubedarfs in den vorangegangenen Tagen waren die Streusalzvorräte zeitweise nur noch begrenzt verfügbar.
Der gemeindliche Winterdienst konzentrierte sich im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht vorrangig
auf Schulwege, Bushaltestellen, Bereiche vor gemeindlichen Einrichtungen sowie auf gemeindliche Straßen mit
Steigungen und in Kreuzungsbereichen. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass in der Gemeinde – wie auch in
vielen anderen Kommunen – die Räum- und Streupflicht für Gehwege entlang privater Grundstücke durch Satzung
auf die jeweiligen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer übertragen ist. In Straßen ohne Gehweg sind die
Anlieger verpflichtet, einen ausreichend breiten Streifen am Fahrbahnrand als Gehfläche zu räumen und bei Glätte
zu sichern. Die Verwaltung bat um Verständnis dafür, dass es aufgrund der damaligen Witterungsverhältnisse
nicht möglich war, alle Straßen und Flächen gleichzeitig oder vollständig zu räumen und zu streuen. Gleichzeitig
wurde den Bürgerinnen und Bürgern ausdrücklich für ihre Mithilfe, Rücksichtnahme und Geduld gedankt. Für
Rückfragen war die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim mit der zentralen Telefonnummer 09366 / 9061-0 be-
nannt.
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Informationen aus der Sitzung des Zweckverbandes Klärschlammverwertung Main-Tauber-Aisch (ZKMTA):
Sachstand zur Klärschlammverwertung und geplanten Trocknungsanlage am MHKW Würzburg

Mit E-Mail vom 30. Dezember 2025 informierte der Verbandsvorsitzende des Abwasserzweckverbandes Wittig-
bach, Bürgermeister Marcus Wessels, über Inhalte der zweiten Verbandsversammlung des Zweckverband Klär-
schlammentsorgung Main-Tauber-Aisch vom 10. Dezember 2025. Die Informationen wurden den Mitgliedern des
Abwasserzweckverbandes Wittigbach zur Kenntnis weitergeleitet.

Berichtet wurde insbesondere über den Stand der geplanten Monoverbrennung am Standort Schweinfurt. Das ur-
sprünglich vorgesehene Projekt zur Phosphorrückgewinnung durch die GKS Schweinfurt GmbH wird derzeit nicht
weiterverfolgt. Der Zweckverband hat daher eine Markterkundung zur Klärschlammverwertung und Phosphorrück-
gewinnung eingeleitet und prüft parallel Fördermöglichkeiten durch den Freistaat Bayern und die Europäische
Union. Ein weiteres Abstimmungsgespräch mit der GKS Schweinfurt GmbH und der Regierung von Unterfranken
ist vorgesehen. Als derzeit aussichtsreichste Technologie gilt die Phosphorrückgewinnung aus Ascheprodukten.

Unabhängig davon beschloss die Verbandsversammlung den Abschluss einer Zweckvereinbarung mit dem Zweck-
verband Abfallwirtschaft Würzburg (ZV AWS) sowie die Beauftragung des Projektträgers für den Bau und Betrieb
einer Klärschlammtrocknungsanlage am Müllheizkraftwerk Würzburg.

Rathaussturm am 13. Februar 2026

Der Vorsitzende sowie ein Gemeinderat laden die Mitglieder des Gemeinderats herzlich zum Rathaussturm am 13.
Februar 2026 um 19.11 Uhr ein. Die Veranstaltung wird von der Jugendfeuerwehr Geroldshausen organisiert und
von der Jugendfeuerwehr Moos unterstützt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, das Rathaus gegen den Ansturm der Jugendlichen zu verteidi-
gen. Der Vorsitzende betont nochmals, dass diese Veranstaltung auch in den vergangenen Jahren große Freude
bereitet habe – nicht nur den Gemeinderäten, sondern insbesondere auch den Jugendlichen. Abschließend wird
um entsprechende Rückmeldung gebeten.

Ein Gemeinderatsmitglied weist darauf hin, dass Fasching nicht für alle gleichermaßen von Interesse sei: Dennoch
ist eine möglichst breite Teilnahme des Gemeinderats wünschenswert; da die Veranstaltung eine gute Gelegenheit
bietet, den direkten Kontakt zwischen Gemeinderat und Jugendlichen zu pflegen.

JUZ in Moos und Jugendraum Geroldshausen

Der Vorsitzende bedankt sich nochmals bei dem Jugendbeauftragten Marc Huber für sein großes Engagement. Er
berichtet, dass eine Besprechung mit dem Jugendsprecherrat stattgefunden hat, an der auch Eltern teilgenommen
haben. In diesem Rahmen wurden mehrere Punkte erörtert, unter anderem die unmittelbare Kommunikation nicht
nur mit dem Bürgermeister, sondern auch mit dem Bauhof.

Zudem berichtet der Vorsitzende von einem Ortstermin im Jugendraum in der Hauptstraße in Geroldshausen. Da-
bei wurde festgehalten, dass zu prüfen ist, inwieweit ein Schimmelbefall vorliegt. Gegebenenfalls wären entspre-
chende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Sobald die Sanierungskosten feststehen, soll der Sachverhalt erneut
im Gemeinderat beraten und gegebenenfalls beschlossen werden.

Ein Gemeinderat ergänzt, dass er bereits mit den Jugendlichen gesprochen und dabei auch von seiner eigenen
Jugendzeit berichtet habe. Damals sei das erforderliche Material von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden,
während der Ausbau und Umbau des Jugendzentrums eigenständig durch die Jugendlichen erfolgt sei.

Im Rahmen des Ortstermins bestand zudem Einigkeit darüber, dass das Jugendzentrum in Moos weiterhin von
den Jugendlichen selbst und nicht von den Eltern verwaltet werden soll, insbesondere vor dem Hintergrund, dass
sich hierfür keine Eltern zur Verfügung stellen würden.
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Informationen



Gemeinde Geroldshausen Seite 29

?ŔĲШ]ĲůĲŔŰĬĲШuŔƖĦőőĲŔůШƚƨĦőƣШŉƬƖШĬŔĲШ7ċĬĲƚċŔƚŸŰШΞΜΞΣШĲŰŊċŊŔĲƖƣĲ

ƨŉƚŔĦőƣƚťƖęŉƣĲШŉƬƖШĬċƚШ[ƖĲŔĤċĬШыůоƽоĬь

?ŔĲШ ƨŉƚŔĦőƣƚťƖęŉƣĲШůƬƚƚĲŰШ ƻŸũũŢęőƖŔŊШ ƚĲŔŰЯШ ĬŔĲШÄƨċũŔŉŔťċƣŔŸŰШ ĲŔŰĲƖоƚШÅĲƣƣƨŰŊƚƚĦőƽŔůůĲƖŔŰоƚШ ы ĤǍĲŔр
ĦőĲŰШÉŔũĤĲƖьШőċĤĲŰЯШŸĬĲƖШĤĲŔШƨŰƚШĲŔŰĲШťŸůĤŔŰŔĲƖƣĲШÅĲƣƣƨŰŊƚƬĤƨŰŊШċĤƚŸũƻŔĲƖĲŰЯШŔŰШĬĲƖШEƖƚƣĲŰШcŔũŉĲШċƨƚр
ŊĲĤŔũĬĲƣШƚĲŔŰШƨŰĬШĬŔĲШŉƬƖШĬŔĲШEƖŉƬũũƨŰŊШĬĲƖШ ƨŉŊċĤĲŰШťƁƖƓĲƖũŔĦőĲШƨŰĬШŊĲŔƚƣŔŊĲШEŔŊŰƨŰŊШĤĲƚŔƣǍĲŰЮ

fůШcŔŰĤũŔĦťШċƨŉШĬŔĲШƽĲƣƣĲƖċĤőęŰŊŔŊĲŰШEŔŰƚċƣǍǍĲŔƣĲŰШŔůШ[ƖĲŔĤċĬШĲƖƽċƖƣĲŰШƽŔƖШĲŰƣƚƓƖĲĦőĲŰĬĲШ[ũĲǂŔĤŔũŔƣęƣ
ƨŰĬШĤŔĲƣĲŰШŔůШ]ĲŊĲŰǍƨŊШĲŔŰĲШŔŰƣĲƖĲƚƚċŰƣĲШƨŰĬШċĤƽĲĦőƚũƨŰŊƚƖĲŔĦőĲШÑęƣŔŊťĲŔƣШůŔƣШũĲŔƚƣƨŰŊƚŊĲƖĲĦőƣĲƖШ7Ĳр
ǍċőũƨŰŊЮ

?ŔĲШéĲƖŊƬƣƨŰŊШĲƖŉŸũŊƣШŰċĦőШE]ΞШÉƣΝШƨŰĬШĤĲƣƖęŊƣШċťƣƨĲũũШΝΣЯΟΞШқШƓƖŸШÉƣƨŰĬĲЮШÉŔĲШƨŰƣĲƖũŔĲŊƣШĬĲŰШƣċƖŔŉũŔĦőĲŰ
ŰƓċƚƚƨŰŊĲŰШĬĲƚШƁŉŉĲŰƣũŔĦőĲŰШ?ŔĲŰƚƣĲƚЮ

főƖĲШ7ĲƽĲƖĤƨŰŊШƖŔĦőƣĲŰШÉŔĲШĤŔƣƣĲШċŰШĬŔĲШ]ĲůĲŔŰĬĲШuŔƖĦőőĲŔůЮШ]ĲƖŰĲШťƁŰŰĲŰШÉŔĲШĬŔĲƚĲШċƨĦőШƓĲƖШ~ċŔũШċŰ
ƻĲƖƽċũƣƨŰŊƚŊĲůĲŔŰƚĦőċŉƣѻťŔƖĦőőĲŔůрƨŉƖЮĬĲШƬĤĲƖůŔƣƣĲũŰЮ

[ƬƖШÅƬĦťŉƖċŊĲŰШƚƣĲőĲŰШΝЮШ7ƬƖŊĲƖůĲŔƚƣĲƖШÉƣƬĦťШƨŰĬШ[ƖċƨШÂƖċǂШыÑĲũЮаШΜΦΟΣΣоΦΜΣΝрΜьШǍƨƖ
éĲƖŉƬŊƨŰŊЮ

7ŔƣƣĲШĤĲċĦőƣĲŰШÉŔĲШĬŔĲШ?ċƣĲŰƚĦőƨƣǍőŔŰƽĲŔƚĲШċƨŉШƨŰƚĲƖĲƖШcŸůĲƓċŊĲЮ



Gemeinde Geroldshausen Seite 30



Gemeinde Geroldshausen Seite 31



Gemeinde Geroldshausen Seite 32

Mitteilungen der Vereine, Organisationen und Kirchen

SV Geroldshausen

_____________________________________________________________________________________________________________________

Frühjahrsputz

Wie in den letzten Jahren, wollen wir einen Samstag nutzen, um Vereinsheim und Sporthalle wieder
auf Vordermann zu bringen. Unter anderem sollen die Fenster der Sporthalle und die Küche im VH-
Grundgereinigt werden.
Deshalb findet am Samstag, 14. März 2026, von 9.30 Uhr bis ca. 13.00 Uhr unser alljährlicher
Frühjahrs-Großputz statt. Da sich das Ganze auch nicht von selbst erledigt, werden natürlich auch
wieder zahlreiche helfende Hände benötigt. Für nähere Informationen oder Rückfragen steht Vorsit-
zender Ralf Schmitt oder jedes Vorstandsmitglied gerne zur Verfügung. Zum Abschluss bereiten wir
für die Helfer einen kleinen Mittags-Imbiss vor!
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Romme Turnier

Das nächste Romme-Turnier findet am Freitag, den 20.03.2026, ab 19.00 Uhr im
Vereinsheim statt. Anmeldungen wie gewohnt über die Meldeliste im Vereinsheim

oder bei Uschi Wolf. Die Startgebühr beträgt wie immer 5,- €!

Tischtennis – Bezirksliga Heimspiel

Samstag, 07.03.2026 15:30 Uhr SVG I vs Thüngersheim
Samstag, 14.03.2026  15:30 Uhr SVG I vs SB Versbach

Programm bei den Heimspielen

ab 14:30 Uhr Kaffee & Kuchen im Vereinsheim
ab 15:30 Uhr Tischtennis Heimspiel in der Sporthalle
ab 17:30 Uhr Abendessen im Vereinsheim
ab 18:30 Uhr ARD Sportschau im Vereinsheim
     21:00 Uhr Ende

Für das Abendessen bitten wir um Voranmeldung
(07.03. Schnitzel-Zwiebel-Pfanne mit Brot / 14.03. Bratwurst mit Kraut)

über die Anmeldeliste im Vereinsheim.
Auf zahlreiche Besucher und Zuschauer freut sich die TT-Abteilung des SVG!
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